
Grundsätzlich bestehen bei ärztlichen und zahnärztli-
chen Behandlungen bei Minderjährigen die gleichen
rechtlichen Anforderungen und Implikationen wie bei
der Behandlung erwachsener Patienten. Die in haf-
tungsrechtlicher Hinsicht bedeutsamen Kardinal-
pflichten aus dem Behandlungsvertrag (5) lassen sich
fokussieren auf: Die Sorgfaltspflicht, die Aufklärungs-
pflicht gegenüber dem Patienten, die Dokumentati-
onspflicht bezüglich aller wichtigen, mit der Behand-
lung zusammenhängenden Fakten und die Schweige-
pflicht. Sie gelten, wie gesagt, prinzipiell gleicher-
maßen bei der Erwachsenen- wie bei der Minder-
jährigen-Behandlung.
Besonderheiten bei der Minderjährigen-Behandlung
hingegen ergeben sich bezüglich des Abschlusses des
Behandlungsvertrages aus der fehlenden oder be-
schränkten Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen
sowie im Rahmen der Aufklärung und Einwilligung
(6).
Minderjährige unter sieben Jahren können aufgrund
ihrer Geschäftsunfähigkeit (§§ 104, 105 BGB) über-
haupt keinen Behandlungsvertrag abschließen, son-
dern dieser muß unmittelbar mit den gesetzlichen Ver-
tretern, also im Normalfall mit den Eltern, geschlossen
werden. Ein entgegen diesen Vorschriften geschlosse-
ner Vertrag ist nichtig und damit auch nicht genehmi-
gungsfähig.
Ab dem 7. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
besteht beschränkte Geschäftsfähigkeit (§ 106 BGB).
Der mit einem beschränkt geschäftsfähigen Minder-
jährigen geschlossene Behandlungsvertrag ist nur bei
(vorher gegebener) Einwilligung oder (nachträglich
erteilter) Genehmigung der gesetzlichen Vertreter
wirksam. Das gilt auch dann, wenn der Zahnarzt irr-
tümlich die volle Geschäftsfähigkeit seines Patienten
annimmt. Bis zur Genehmigung eines Vertrages ist
dieser dann schwebend unwirksam, ebenso wie die
Verweigerung der Genehmigung den Vertrag von
vornherein unwirksam werden läßt. Fordert der Zahn-
arzt die Eltern zur Genehmigung des Vertrages auf,
kann diese nur ihm gegenüber erklärt werden 
(§ 108, II BGB). In einer solchen Situation sollte daher
der Zahnarzt auf einer ausdrücklichen Erklärung des
gesetzlichen Vertreters bestehen und sich nicht etwa
mit Stillschweigen der Eltern als konkludente
Erklärung begnügen. Der sogenannte "Taschengeld-
paragraph" (§ 110 BGB) greift beim zahnärztlichen
Behandlungsvertrag sicher nicht ein, weil die hier in
Frage stehenden Beträge den Rahmen des sogenann-
ten Taschengeldes überschreiten (10).

Erscheint das Kind in Begleitung seiner gesetzlichen
Vertreter zur Behandlung, so kommt in aller Regel der
Vertrag mit diesen und zwar zugunsten des Kindes
zustande. Das gleiche gilt, wenn nur ein Elternteil das
Kind begleitet. Dann wird nach § 1357 BGB
("Schlüsselgewalt") auch der andere Elternteil im
Rahmen angemessener Deckung des Lebensbedarfes
(Unterhalt und Fürsorge) verpflichtet (2). Erscheint
das Kind allein zur Behandlung, so kann gleichwohl
ein Vertrag mit den gesetzlichen Vertretern zustande-
kommen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls
(Äußerung des Kindes, früheres Verhalten der Betei-
ligten, erkennbare Interessenlage) das Kind als Bote
der Eltern anzusehen ist.
Auf der rechtlich sicheren Seite bewegen sich Arzt und
Zahnarzt, wenn sie – insbesondere vor schwereren
Eingriffen oder aufwendigeren Maßnahmen – sich
Klarheit darüber verschaffen, mit wem der Behand-
lungsvertrag zustandekommen soll. Das kann schrift-
lich oder telefonisch geschehen und sollte entspre-
chend dokumentiert werden.
Ein weiterer, rechtlich höchst bedeutsamer Aspekt der
Minderjährigen-Behandlung ergibt sich aus der Frage,
wer Adressat der Aufklärung und Träger der Einwilli-
gungsbefugnis ist. Anders als für den Abschluß des
Behandlungsvertrages ist diese Frage nicht unter
Zugrundelegung der eindeutigen gesetzlichen Vor-
schriften über die Geschäftsfähigkeit zu beantworten.
Die Einwilligung in eine Behandlung ist nämlich keine
rechtsgeschäftliche Willenserklärung, und die Befähi-
gung zur Entgegennahme der Aufklärung und zur
Abgabe der Einwilligung ist daher auch nicht mit der
bürgerlich-rechtlichen Geschäftsfähigkeit identisch,
sondern hängt von der geistigen und sittlichen Reife
und mithin von der natürlichen Einsichts- und Urteils-
fähigkeit des Patienten ab (1). Dafür läßt sich keine
feste Altersgrenze definieren.
Unter 14 Jahren allerdings (Grenze der strafrechtli-
chen Schuldfähigkeit des Kindes, § 19 StGB) wird man
eine rechtswirksame Einwilligungsfähigkeit des Min-
derjährigen in aller Regel nicht als gegeben anzusehen
haben. Aufklärungsadressaten und Träger der Zustim-
mungsbefugnis sind dann die gesetzlichen Vertreter.
Je weiter sich der Minderjährige hingegen auf dem
Weg zur Volljährigkeit befindet, desto eher kann man
– natürlich unter Berücksichtigung der individuellen
Gegebenheiten, der Bedeutung und Tragweite der
geplanten Behandlung sowie ihrer Risiken und Aus-
wirkungen auf das weitere Leben – von seiner Einwil-
ligungsfähigkeit ausgehen.
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Recht

Inwieweit die Einwilligung des dazu fähigen Minder-
jährigen ausreicht, oder ob neben deren Vorliegen
gleichwohl auch die Einwilligung der gesetzlichen Ver-
treter einzuholen ist, wurde bislang von der Recht-
sprechung offen gelassen. Auch hier gilt analog die
oben bereits ausgesprochene Empfehlung, daß sich
der von Minderjährigen konsultierte Arzt bzw. Zahn-
arzt in Zweifelsfällen, insbesondere vor risikobehafte-
ten oder in sonstiger Weise für das weitere Leben
bedeutsamen Maßnahmen, an die Eltern bzw. gesetzli-
chen Vertreter wenden sollte.
Konfliktträchtig kann sein, wenn die gesetzlichen Ver-
treter einer Behandlung zustimmen, der noch minder-
jährige jedoch schon als einwilligungsfähig anzusehen-
de Patient der Behandlung indessen widerspricht.Weil
die Berücksichtigung des eigenen Willens des urteils-
fähigen Minderjährigen eigentlich aber nur dann einen
Sinn macht, wenn er konsequenterweise auch im Fall
des Widerspruchs als verbindlich angesehen wird, muß
sich der Arzt entsprechend verhalten, jedenfalls so
lange, wie nicht eine absolut indizierte Behandlung in
Frage steht, deren Unterlassung zu erheblichen, für
den Patienten aufgrund seiner mangelnden Lebenser-
fahrung noch nicht abschätzbaren Risiken für das wei-
tere Leben führen kann (8). Widerspricht der Minder-
jährige einer absolut indizierten Behandlung, so kann
vielmehr im allgemeinen noch nicht von einer ausrei-
chenden Einsichts- und Urteilsfähigkeit ausgegangen
werden.
Beim noch nicht selbst entscheidungs- und einwilli-
gungsfähigen Patienten müssen grundsätzlich beide
Eltern zustimmen. Es kann allerdings ein Elternteil
den anderen ermächtigen, für ihn mit zu handeln.
Davon kann der Zahnarzt in normalen Routinefällen
auch ausgehen und den mit dem Kind erschienenen
Elternteil aufklären und sich die Zustimmung geben
lassen. Vor schwerwiegenden Behandlungen mit nicht
unbedeutenden Risiken sollte sich der Zahnarzt hin-
gegen der ausdrücklichen Zustimmung auch des ande-
ren Elternteils versichern. In diesem Zusammenhang
ist es weiterhin von Bedeutung, daß zur Wahrung wirk-
licher Entscheidungs- und Einwilligungsfreiheit die
Aufklärung so rechtzeitig zu erfolgen hat, daß der Pati-
ent bzw. seine Eltern noch in Ruhe beratschlagen bzw.
sogar einen anderen Arzt zu Rate ziehen können. Das
Einholen einer zweiten Meinung wird ja auch allge-
mein immer häufiger praktiziert.

Der Bundesgerichtshof hat dazu folgende Grundsätze
formuliert (3, 4): "Wenn es um die ärztliche Behand-
lung eines minderjährigen Kindes geht, wird typischer-
weise davon ausgegangen werden können, daß der mit
dem Kind beim Arzt oder im Krankenhaus vorspre-
chende Elternteil aufgrund einer allgemeinen Funk-
tionsaufteilung zwischen den Eltern auf diesem Teilge-
biet der Personensorge oder einer konkreten Abspra-
che ermächtigt ist, für den Abwesenden die erforderli-
che Einwilligung in ärztliche Heileingriffe nach Bera-
tung durch den Arzt mit zu erteilen. Der Arzt wird in
Grenzen auf eine solche Ermächtigung vertrauen dür-
fen, so lange ihm keine entgegenstehenden Umstände
bekannt sind. Sicherlich widerspräche es dem beson-

deren Vertrauensverhältnis zwischen dem Arzt und
den Sorgeberechtigten eines behandlungsbedürftigen
Kindes, stets den Nachweis einer irgendwie gearteten
Ermächtigung oder Einverständniserklärung des nicht
anwesenden Elternteils beim Arzt zu verlangen. Eine
derartige bürokratische Handhabung wäre nicht nur
ganz unpraktikabel, sie würde in der Regel auch nicht
der Interessenlage der Eltern gerecht. Dementspre-
chend wird in "Routinefällen", wenn es etwa um die
Behandlung leichterer Erkrankungen und Verletzun-
gen geht, der Arzt sich im allgemeinen ungefragt auf
die Ermächtigung des erschienenen Elternteils zum
Handeln für den anderen verlassen dürfen. In anderen
Fällen, in denen es um ärztliche Eingriffe schwererer
Art mit nicht unbedeutenden Risiken geht, wird sich
der Arzt nach Ansicht des Senats darüber hinaus ver-
gewissern müssen, ob der erschienene Elternteil die
beschriebene Ermächtigung des anderen hat und wie-
weit diese reicht; er wird aber, solange dem nichts ent-
gegensteht, auf eine wahrheitsgemäße Auskunft des
erschienenen Elternteils vertrauen dürfen. Darüber
hinaus kann es angebracht sein, auf den erschienenen
Elternteil dahin einzuwirken, die vorgesehenen ärztli-
chen Eingriffe und deren Chancen und Risiken noch
einmal mit dem anderen Elternteil zu besprechen.
Geht es allerdings um schwierige und weitreichende
Entscheidungen über die Behandlung des Kindes, die
mit erheblichen Risiken für das Kind verbunden sind,
dann liegt eine Ermächtigung des einen Elternteils zur
Einwilligung in ärztliche Eingriffe bei dem Kind durch
den anderen nicht von vornherein nahe. Sie folgt
weder aus einer üblichen Funktionsteilung zwischen
den Eltern bei der Wahrnehmung der Personensorge,
noch kann sich der Arzt, auch wenn er keinen Anhalt
für Differenzen zwischen den Eltern des Kindes über
die anzustrebende Behandlung hat, darauf verlassen,
der ihm gegenüber auftretende Elternteil habe freie
Hand, solche schwierigen Entscheidungen allein zu
treffen. Ein Anschein spricht dafür nicht. Eine andere
rechtliche Beurteilung würde die Berechtigung und
Verpflichtung des anderen Elternteils, die Personen-
sorge für das Kind gerade in besonders wichtigen
Angelegenheiten mit wahrzunehmen, auch unterlau-
fen. Ihm muß die Möglichkeit gegeben werden, darauf
Einfluß zu nehmen, wie die Entscheidung für die ärzt-
liche Behandlung ausfällt. Deshalb muß der Arzt sich
in einem solchen Fall die Gewißheit verschaffen, daß
der nicht erschienene Elternteil mit der vorgesehenen
Behandlung des Kindes einverstanden ist."
Soweit der Bundesgerichtshof.

Zu den schwerwiegenderen Behandlungen mit nicht
unbedeutenden Risiken können sicherlich auch z.B.
Behandlungen in Intubationsnarkose gezählt werden.
Zumindest erscheint es hier sehr ratsam, wenn sich
Arzt und Zahnarzt der ausdrücklichen Zustimmung
beider Elternteile versichern. Die Indikation zur
zahnärztlichen Behandlung von Minderjährigen in
Intubationsnarkose muß unter Abwägung der Risiko-
Nutzen-Relation mit großer Sorgfalt gestellt werden.
Was die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit an-
langt, so ist auf folgendes hinzuweisen (9): Es sollten
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Zahnärztlich/Anästhesiologische Minderjährigenbehandlung 

Allgemeinanästhesien (Narkosen) nur von einem Arzt
durchgeführt werden, der die Gebietsbezeichnung
"Arzt für Anästhesiologie" besitzt. Es ist nämlich zu
berücksichtigen, daß der Anästhesist sowohl Verant-
wortung für das Betäubungsverfahren als auch für die
Überwachung und Aufrechterhaltung der vitalen
Funktionen während des Eingriffs und postoperativ
bis zur Aufhebung der Wirkung des Betäubungs-
verfahrens trägt. Das beinhaltet auch die Bewältigung
von Komplikationen und die Zwischenfalltherapie
während und nach der Anästhesie. Nach einer ambu-
lant durchgeführten Anästhesie kommt der Überwa-
chung des Patienten bis zur Stabilisierung seiner Vital-
funktionen besondere Bedeutung zu. Die kompetente
Bestimmung des Zeitpunktes und die Regelung der
Modalitäten des Heimtransportes müssen daher
gewährleistet sein. Ergeben sich aus anästhesiologi-
scher Sicht Bedenken gegen eine ambulant durchzu-
führende Intubationsnarkose, müssen die Voraus-
setzungen für eine stationäre Behandlung geschaffen
werden. Generelle Bedenken gegen eine Allge-
meinanästhesie im speziellen Fall müssen mit den Risi-
ken der nicht oder nur eingeschränkt durchgeführten
zahnärztlichen Behandlung abgewogen werden. Die
organisatorischen Voraussetzungen zur Behandlung in
Intubationsnarkose können sowohl im ambulanten
wie auch im stationären Bereich geschaffen werden.
Abstriche im qualitativen Standard der Narkosedurch-
führung dürfen durch ein ambulantes Vorgehen jedoch
nicht entstehen.
Bei der Entscheidung bezüglich einer nasalen oder
oralen Intubation müssen die behandlungsspezifischen
Anforderungen des Zahnarztes berücksichtigt wer-
den. Nach Prüfung des Einzelfalls obliegt die Auswahl
des Intubationsweges und der Intubationsmethode mit
der hieraus resultierenden Verantwortlichkeit jedoch
dem Anästhesisten.
Was die Verantwortlichkeit für die Aufklärung und
Einwilligung anlangt, so tun Anästhesist und Zahnarzt
gut daran, die jeweils ihr Fachgebiet betreffenden
Aspekte mit den Eltern zu besprechen. Von einer
Delegation der Aufklärung ist allein schon mit Blick
auf die sehr unterschiedlichen Fachgebiete grundsätz-
lich abzuraten.
Die Einwilligung ist nicht formbedürftig, kann also
mündlich wirksam erklärt werden, während umge-
kehrt auch eine schriftlich erteilte Erklärung unzurei-
chend sein kann, wenn nämlich ihr Inhalt nur ganz all-
gemein gehalten und sie daher nicht aussagekräftig ist
(z.B. "Ich bin aufgeklärt worden und willige in alle
erforderlich erscheinenden Eingriffe ein.", Unter-
schrift).

Um späteren Mißverständnissen vorzubeugen und zur
Beweissicherung im Falle eines Rechtsstreites sollten
die besonderen Umstände des Einzelfalles, Zeitpunkt
und wesentliche Punkte des Aufklärungsgespräches
sowie die daraufhin erfolgte Einverständniserklärung
des Patienten und/oder der Eltern Eingang in die
zahnärztliche Dokumentation finden. Eine sorgfältige
Dokumentation hat im Zweifel einen größeren Wert
als eine schriftliche, aber ansonsten nichtssagende Ein-

verständniserklärung (5). Eine gute Vorbereitung des
Aufklärungsgespräches stellen die vom Berufsverband
deutscher Anästhesisten empfohlenen Anamnese- und
Aufklärungsbögen dar, die zugleich auch der Doku-
mentation dienen.
Was die Schweigepflicht anlangt, so bietet sie für den
Zahnarzt bei der Behandlung von Minderjährigen im
allgemeinen keine Besonderheiten und kaum Kon-
fliktstoff (im Unterschied allerdings zu anderen medi-
zinischen Fächern, man denke nur an die Verordnung
von Kontrazeptiva an minderjährige Patientinnen, die
einer Einschaltung bzw. Aufklärung der Eltern durch
den Arzt widersprechen (7)).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß den Arzt und
Zahnarzt bei der Behandlung Minderjähriger die glei-
chen Rechtspflichten treffen, wie bei der Behandlung
volljähriger Patienten. In den aufgezeigten Punkten
sind darüber hinaus einige Besonderheiten und Modi-
fikationen zu beachten. Man tut gut daran, den Sinn
hinter den rechtlichen Implikationen, die unseren
Berufsalltag betreffen, zu erkennen. Sie zu beachten
und mit Leben zu erfüllen und nicht der Versuch, sich
lediglich formal-juristisch abzusichern, bedeutet Kon-
fliktprophylaxe und bietet Schutz vor ungerechtferti-
ger Inanspruchnahme durch unzufriedene Patienten.
Unterläuft tatsächlich dem Arzt oder Zahnarzt bei der
Behandlung ein von ihm zu verantwortender Fehler
(wovon sich wohl niemand freisprechen kann), so
dient das Haftpflichtrecht einem gerechten Interessen-
ausgleich; die ärztliche Berufshaftung ist eine Berufs-
haftung wie jede andere auch.
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